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Paraphierung EWE TEL  Paraphierung [CARRIER] 
 
 

EWE TEL KKA VERTRAG ANLAGE 3 - PREISE 

 

 

Anlage 3 zum EWE TEL KKA Vertrag  

zur 

Überlassung von Leerrohrkapazitäten für Glasfaserkabel 

 
 
 

zwischen 
 

EWE TEL GMBH 
Cloppenburger Straße 310 

26133 Oldenburg 
 

– nachfolgend auch als „EWE TEL“ bezeichnet – 
 

und 
 

[CARRIER] 
 

[NAME / FIRMA MIT RECHTSFORM] 
[VOLLSTÄNDIGE ANSCHRIFT ] 

 
– nachfolgend auch als „CARRIER“ bezeichnet – 

 
– beide nachfolgend auch gemeinsam als „Vertragsparteien“  

und einzeln als „Vertragspartei“ bezeichnet – 
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§ 1 
EWE TEL Entgelte zum KKA Vertrag zur Überlassung von Leerrohrkapazitäten 

(1) Zwischen den Vertragsparteien sind gemäß § 2 Abs. 1 des Rahmenvertrags zur 
Überlassung von Leerrohrkapazitäten für Glasfaserkabel vom TT.MM.JJJJ folgende 
Preise vereinbart worden: 

 
1. Angebotsphase 

1.1 Bereitstellungsentgelt für die Auftragsabwicklung 
und Fakturierung im Rahmen der Angebotsphase  

1.2 Bereitstellungsentgelt für die Kapazitätsprüfung vor 
Ort, einmalig EURO je Rohrmeter  

1.3 Bereitstellungsentgelt für die Projektierung im 
Rahmen der Angebotsphase inkl. Lageplan und 
technischer Dokumentation, einmalig je Anbindung  

 
2. Bereitstellung 

2.1 Bereitstellungsentgelt für die Auftragsabwicklung 
und Fakturierung im Rahmen der Bereitstellungsphase  

2.2 Bereitstellungsentgelt für die Projektierung im 
Rahmen der Bereitstellungsphase inkl. technischer 
Dokumentation, einmalig je Anbindung  

2.3 Präqualifizierung zur Zertifizierung für Zugang zu 
Kabelkanalanlagen des ausführenden Unternehmens, 
einmalig  

 
3. Überlassung 3.1 Verwaltungskosten, monatlich je Anbindungspunkt 

 

3.2 Überlassung der Kapazität im Kabelkanal-Leerrohr, 
monatlich EURO je Rohrmeter  

 
4. Kündigung 

4.1 Bereitstellungsentgelt für die Auftragsabwicklung 
und Fakturierung im Rahmen der Kündigungsphase  

4.2 Kündigungsabwicklung inkl. technischer 
Dokumentation, einmalig je Anbindung  
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